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Organklage Ortschaftsrat Mutschelbach - Beratung un d Beschlussfassung über das 
weitere Vorgehen 
 
Der Ortschaftsrat Mutschelbach hatte gegen den Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2010, 
die Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen zu reduzieren, beim Verwaltungsgericht Karlsruhe 
am 21.09.2010 Antrag auf vorläufigen Rechtschutz (Eilantrag) und am 04.10.2010 Klage im 
Hauptsacheverfahren eingereicht.  
 
Das Verwaltungsgericht hat durch Urteil vom 29.10.2010 den Eilantrag abgelehnt. Dagegen 
hat der Ortschaftsrat Mutschelbach Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingelegt. 
 
Am 22.10. haben Bürgermeister und Hauptamtsleiter im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung 
in Karlsbad-Mutschelbach den Sachstand mit dem Ortschaftsrat besprochen. Es wurde dabei 
über administrative Dinge gesprochen. Es wurde eine generelle Überprüfung im 
Januar/Februar, wie die Beschäftigten mit den reduzierten Öffnungszeiten in den 
Ortsverwaltungen umgehen, zugesagt. 
 
Der Ortschaftsrat hat danach beschlossen, bezüglich des Eilantrags die Beschwerde nicht 
weiter zu verfolgen, und bezüglich des Hauptsacheverfahrens auf Vorschlag des 
Bürgermeisters, das Ruhen des Verfahrens zu beantragen. 
 
Mit Schreiben des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 26.11.2010 wird die Gemeinde 
Karlsbad um Mitteilung gebeten, ob diese ebenfalls das Ruhen des Verfahrens beantragen 
möchte. Grundlage dafür ist ein Schriftsatz des vom Ortschaftsrat Mutschelbach beauftragten 
Rechtsanwalts Dr. Becker, den Antrag auf Ruhen des Verfahrens mit „außergerichtlichen 
Vergleichsverhandlungen“ begründet. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Es liegen noch keine Kostennoten der beauftragten Rechtsanwälte vor. Das 
Verwaltungsgericht hat eine vorläufige Zahlung in Höhe von 363,-€ erhalten. Die extern 
angefallenen  Kosten werden aktuell auf rund 5.000 € geschätzt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Damen und Herren Mitglieder des Gemeinderates werden gebeten über den Antrag auf 
Ruhen des Verfahrens Beschluss zu fassen. 
 
Vermerke der Verwaltung: 
TOP vertagt   
 
TOP behandelt  Abstimmung:     ja                   nein     enthalten      
 
Sonstiges: ________________________________________ __________________(Tibi) 
 


